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1 Erfolgreicher Verfahrensablauf (schema)

/ Aufruf zur / Interessens-
F Interessenbekundung FREI bekundung
RG Zurverfiigungstellung U RG
notwendiger Unterlagen
Stadt Stadt Ladeinfra- Standort-
Freiburg Freiburg struktur- vorschlage

Stab Mobi Stab Mobi betreiber

e

Markierungs-
FREI und —

li? Beschllderungsplan

Zustlmmung /

. Stadt Ladeinfra- Stadt
Freigabe Freiburg struktur- Freiburg
des Plans GuT betreiber GuT (interne
(interne Prifung) Abstimmung)

badenovanETZE

N\ﬁag WSS

Verkehrs-
Bestatlgung rechtllche Trassenplan R El
Netzanschluss Anordnung Antrag U RG
Baustelle

Ladeinfra- Stadt Ladeinfra- Stadt

struktur- Freiburg struktur- Freiburg

betreiber GuT, KP betreiber GuT,BK.VW

Anfertigung
Gestattungsvertrag
(GuT Verwaltung)
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Inbetriebnahme
Ladeeinrichtung

Genehmigung Baustelle
(Baustellenkoordinierung) I

Ladeinfra-
struktur-
betreiber

Beschilderung

Legende
e Stab Mobi: Stabsstelle Mobilitat

/‘ e ZAS: Zahleranschlusssaule
/ e GuT: Garten- und Tiefbauamt

ﬁR El e KP: Sachgebiet Konzeptionelle Planung
BURG e VB: Sachgebiet Verkehrsbehorde
\-—/ e VWB: Sachgebiet Verkehrswegebau

e BK: Sachgebiet Baustellenkoordinierung
e VW: Sachgebiet Verwaltung

Stadt
Freiburg
GuT, VWB



2 Zwingend zu beachten!

An folgenden Standorten durfen keine Ladeeinrichtungen eingerichtet werden:
e Parkplatze auf Gehwegen (angeordnetes Gehwegparken)

e FuRgangerzonen

e Verkehrsberuhigte Bereiche

e Radfahrstreifen ohne Sicherheitstrennstreifen

e Park & Ride-Anlagen (siehe P+R)

e Stralden innerhalb der Parkgebihrenzone 1 (siehe Parkgebihren im Stadtgebiet)

e Halteverbotszonen, Lieferzonen, Brandschutzzonen, Feuerwehraufstellflachen,
Parkplatze mit zeitlicher Beschrankung

e Betriebsflachen der VAG (z.B. Haltestellen, Buswendeschleifen,
Flachen fir Betrieb und Instandhaltung, usw.)

e Taxistellplatze, Carsharing-Stellplatze, Parkplatze flir motorisierte Zweirader, Frelo-Stationen,
Fahrradparkplatze, Parkplatze mit auRengastronomischer Nutzung und sonstige
Sonderparkplatze (z.B. Polizeiparkplatze u.a.)

e Flachen, welche aktuell keine Parkplatze sind

e Flachen, die innerhalb des Wurzelbereichs von Baumen liegen

e Flachen, unter welchen eine Gasleitung verlegt ist (die Fundamente der Ladeeinrichtungen
durfen nicht auf Gasleitungen stehen)

e Flachen innerhalb von HQ100-Gebieten (Hochwasser)

Die Stadt Freiburg behalt sich vor, Standorte unter Angabe von
anderen Grunden abzulehnen.

e Ladeeinrichtungen dirfen keine Lichtemissionen verursachen.

e Ladeeinrichtungen durfen keinen Larm verursachen. Hiervon ausgenommen werden Ladeeinrichtungen, die
innerhalb der im Dokument ,,Ubersicht DC-Potentiale* dargestellten Bereiche errichtet werden sollen.



3  Anforderungen an den Standort

Geh- und Radwege

Ladeeinrichtungen dirfen nicht zulasten des Fuldverkehrs aufgestellt werden. Das Aufstellen der Ladestationen auf
dem Parkplatz ist zu priorisieren. Das Aufstellen von Ladeeinrichtungen auf Radwegen, gemeinsamen und getrennten
Geh- und Radwegen sowie auf flir den Radverkehr freigegebenen Gehwegen ist grundsatzlich nicht moglich.

Da Ladeeinrichtungen auf Gehwegen immer zu einer Nutzungseinschrankung fur den FuRverkehr fuhrt,

ist das Aufstellen auf Gehwegen nur in begriindeten Ausnahmefallen moglich. Hierzu muss die
Nutzungseinschrankung gering sein und die Restgehwegbreite min. 2,0 Metern aufweisen.

Uber den Einzelfall entscheidet das Garten- und Tiefbauamt unter Abwagung der Gesamtsituation.

Es sind die Empfehlungen fir Anlagen des ruhenden Verkehrs (FGSV 2023) zu beachten.

Sichtbarkeit
Der Standort soll flir Kraftfahrzeugflhrer*innen gut sichtbar und leicht zu finden sein.

Parkbucht

Idealerweise wird eine E-Ladestationen an einer Parkbucht mit zwei Parkplatzen aufgestellt. Das erleichtert die
Beschilderung. Sofern es sich um lange Parkstreifen oder —buchten handelt, sollte die E-Ladestationen an den ersten
oder letzten zwei Parkplatzen verortet werden.

Grinflachen
Das Aufstellen von Ladeeinrichtungen auf Grinflachen wird grundsatzlich abgelehnt.
Eine Leitungsverlegung in Grinflachen ist nur nach schriftlicher Genehmigung des GuT moglich.

Untergrund
Parkplatze, die mit einer Ladeeinrichtung ausgestattet sind werden mit Kaltplastik markiert. Diese Markierung halt nicht
auf Natursteinpflaster, weswegen Standorte mit diesem Untergrund ausgeschlossen werden.

Lichter Raum um die Ladeeinrichtung

Um die Ladeeinrichtung ist ein lichter Raum von 0,3 Metern in alle Richtungen einzuhalten. Zur Gleisachse der
StralRenbahn ist ein Abstand von 4,0 Meter einzuhalten. Ladeeinrichtung im Gehwegbereich: hier ist ein
Aufmerksamkeitsfeld von 0,3x0,6 Meter notwendig bestehend aus Kleinpflaster in gebundener Bauweise;
Ausflhrung: Spaltrau.

Baume

Der zu Baumen einzuhaltende Abstand ist abhangig vom Einzelfall. Zur grundsatzlichen Orientierung sollte der
Abstand von Ladeeinrichtungen zu Baumen den Kronentraufbereich zzgl. 1,5 Meter umfassen.

Uber die Umsetzbarkeit des Standortes im Bezug auf Bdume entscheidet das Garten- und Tiefbauamt im Einzelfall.
Bitte beachten Sie auch die Baumschutzsatzung der Stadt Freiburg.

Naturdenkmale
Zu Naturdenkmalen ist ein Abstand von mindestens 5,0 Metern zur Kronentraufe einzuhalten. Uber die Umsetzbarkeit
von Standorten in unmittelbarer Umgebung zu Naturdenkmalen entscheidet das Garten- und Tiefbauamt im Einzelfall.



3  Anforderungen an den Standort

Leitungen

Unter dem Verkehrsraum konnen sich Leitungen befinden (z.B. Strom-, Gas-, Wasser-, Telekommunikations- oder
Fernwarmeleitungen). Das Einrichten von Ladeeinrichtungen Uber Gasleitungen wird aus Sicherheitsgriinden
grundsatzlich nicht genehmigt. Uber anderen Leitungsarten diirfen Ladeeinrichtungen errichtet werden, sofern diese
dadurch nicht beeintrachtigt oder beschadigt werden. Weiterhin ist zu beachten, dass die Leitungsbetreiber sich
jederzeit Zugang zu den Leitungen verschaffen konnen missen und dies mit einem Abbau der Ladeeinrichtung in
Verbindung stehen kann.

Abstande zu Straltenlaternen

Zwischen dem Hausanschlusskasten (HAK) der Ladeeinrichtung und anderen elektrischen Einrichtungen (z.B.
Straldenlaternen) ist ein Abstand von mindestens 2,5 Metern einzuhalten. Bei Ladeeinrichtungen mit integriertem HAK
muss somit die Ladeeinrichtung einen Abstand von mindestens 2,5 Metern zu Stralsenlaternen oder anderen
elektrischen Einrichtungen einhalten. Diese Vorgabe wird vom Verteilnetzbetreiber im Freiburger Stadtgebiet gemacht
und ist auf einen VDE FNN Hinweis zurlckzufihren.

Abstande zu Oberleitungsmasten der StraRenbahn

Bei raumlicher Nahe zu Oberleitungsmasten erfolgt eine individuelle Prifung durch das Garten- und Tiefbauamt in
Absprache mit der VAG. Grundsatzlich darf das Fundament einer Ladesaule nicht auf das Fundament eines
Parkscheinautomaten oder Oberleitungsmasten gebaut werden.

Abstiénde zu Parkscheinautomaten
Zu Parkscheinautomaten ist ein Abstand von mindestens 1,0 Metern einzuhalten.
Die Nutzbarkeit von Parkscheinautomaten darf nicht eingeschrankt werden.

Entwasserung
Entwasserungsrinnen sind zwingend von jeglichen Einbauten (z.B. Ladesaule, Poller) freizuhalten.

Barrierefreiheit

Welche Standorte barrierefrei umgesetzt werden missen, entscheidet das Garten- und Tiefbauamt in Abstimmung mit
der Beauftragten fir die Belange von Menschen mit Behinderungen. Barrierefreie Ladeeinrichtungen wird dort benétigt,
wo barrierearme Wohnungen und Versorgungsangebote bestehen. Die Barrierefreiheit bezieht sich vorrangig auf
Mobilitatseinschrankungen (z.B. Personen mit Rollator, Rollstuhlfahrende...).

Bitte beachten Sie hierfur das Merkblatt fur barrierefreie Ladeeinrichtungen.

Stadtbild und Stadtgestaltung im 6ffentlichen Raum

E-Ladeséaulen sind so zu gestalten, dass sich diese durch ein schlichtes Design dem Stadtbild unterordnen und sich
darin einfligen. Ein schlichtes Design zeichnet sich insbesondere durch eine ruhige Formsprache sowie die
Verwendung von zurlickhaltenden Farben aus. Stark gesattigte, grelle und kontrastreiche Farben sind unbedingt zu
vermeiden. Gut geeignet sind zurtickhaltende Farben wie insbesondere lichtgrau, hellgrau, anthrazit, dunkelgrau und
die Verwendung von matten Materialien und Stoffen. Visuelle Gestaltungen, Muster und die Nutzung als
Werbeanlagen wird abgelehnt. Als Ausnahme kénnen auf einer kleinen Flache (max. DIN -A4) Informationen fiir die
Benutzung der E -Ladeinfrastruktur mit integrierter Firmenbezeichnung bzw. Logo auf der Saule abgebildet sein.
Hausanschlusskéasten sind von jeglicher Gestaltung zwingend freizuhalten.


Miehe, Laurenz
Textfeld
Stadtbild und Stadtgestaltung im öffentlichen Raum 

E-Ladesäulen sind so zu gestalten, dass sich diese durch ein schlichtes Design dem Stadtbild unterordnen und sich darin einfügen. Ein schlichtes Design zeichnet sich insbesondere durch eine ruhige Formsprache sowie die Verwendung von zurückhaltenden Farben aus. Stark gesättigte, grelle und kontrastreiche Farben sind unbedingt zu vermeiden. Gut geeignet sind zurückhaltende Farben wie insbesondere lichtgrau, hellgrau, anthrazit, dunkelgrau und die Verwendung von matten Materialien und Stoffen. Visuelle Gestaltungen, Muster und die Nutzung als Werbeanlagen wird abgelehnt. Als Ausnahme können auf einer kleinen Fläche (max. DIN -A4) Informationen für die Benutzung der E -Ladeinfrastruktur mit integrierter Firmenbezeichnung bzw. Logo auf der Säule abgebildet sein. Hausanschlusskästen sind von jeglicher Gestaltung zwingend freizuhalten.
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Beschilderung

wahrend des
Ladevorgangs

X Platze

1. Parken
Je nach Richtung Vz 314-10 oder 314-20 StVO

2. Elektrofahrzeug wahrend des Ladevorgangs
Kombination aus Vz 1010-66 und 1026-60 StVO

3. Parkscheibe Im Regelfall:
Vz 1040-32 StVO e 4 Std. fir AC- Ladeeinrichtungen
e 1 Std. fur DC- Ladeeinrichtungen

4. Bei Bedarf Anzahl der Parkplatze, die mit einer
Ladeeinrichtung ausgestattet sind

Die Beschilderung erfolgt stets in Fahrtrichtung.
Grundsatzlich: So viel wie né6tig, so wenig wie moglich!



4  Beschilderung
Beispiel: Bauliche Senkrecht-, Langs-, oder Schragparker

Senkrechtparker in Parkbuchten

Enden die fur Ladeeinrichtungen vorgesehenen baulich
angelegten Parkplatze in Fahrtrichtung an einer Grinflache, einer
Kreuzung, einem Gehweg, 0.4., muss kein Verkehrszeichen fir das
Ende der Parkplatze, die mit einer Ladeeinrichtung ausgestattet
sind aufgestellt werden.

Ende der H I E

Parkbucht

r LI \ 1 A W ¢ N

(z.B. Grunflache, . < - x =
Gehweg, . P : 2 BN S N o A > s |
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4 z 7 T r ' ot L ' x NI S R
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oo, [l ‘Markierung— . = Bodenmarkierung/Piktogramm
~ . Schmalstrich (8)0,12m . . . elektrisch betriebene Fahrzeuge* =
'a 7 T 1 T 4 T I 1 1 1 A X X kY \ AN N AN
I 7 . L 0 I : T . I . I L " . I T 1 1 L A \ AN . AN AN S >
r [ :
| L

Langsparker in Parkbuchten

Befinden sich in Fahrtrichtung am Ende der Parkplatze, die mit einer Ladeeinrichtung ausgestattet sind weitere

baulich angelegte Parkplatze, muss die Anzahl der Parkplatze, die mit einer Ladeeinrichtung ausgestattet sind,
beschildert werden.

L] L]
wahrend des
Ladevorgangs

28 X Std.

Hinweis: Hier werden schematische Zeichnungen dargestellt, die beispielhaft den Einsatz von Beschilderung darstellen sollen.



4  Beschilderung
Beispiel: Bauliche Senkrecht-, Langs-, oder Schragparker

Senkrechtparker in Parkbuchten
Bei Standorten mit mehr als zwei Parkplatze, die mit einer Ladeeinrichtung ausgestattet sind, wird zusatzlich ein
Schild bendtigt, welches das Ende der Station anzeigt.

wahrend des wahrend des
Ladevorgangs Ladevorgangs

Ende der
Parkbucht
(z.B. Griinflache,
Gehweg, 3
Kreuzung) ; - P
jl 7 IL « [l'l ‘l - 1 : - ’[ . 1 y ! 5 - T . X . o (Marklerupg\_._\_ | < "z 7 P . - T “ 1 - ‘\ y
z " Vv A=+ Schm a||str|ch(S)012mx I s Sz 27, R
: Rl & &7\) T& S\; x);f'\} ,177 1 ‘L;;‘x

Hinweis: Hier werden schematische Zeichnungen dargestellt, die beispielhaft den Einsatz von Beschilderung darstellen sollen.



4  Beschilderung

Beispiel: Bauliche Senkrecht-, Langs-, oder Schragparker in Einbahnstraléen

Senkrechtparker in Parkbuchten

Enden die baulich angelegten Parkplatze, die mit einer
Ladeeinrichtung ausgestattet sind in Fahrtrichtung an einer riinflache,
einer Kreuzung, einem Gehweg, 0.3., muss kein Verkehrszeichen fir
das Ende der Parkplatze, die mit einer Ladeeinrichtung ausgestattet
sind, aufgestellt werden.

Ende der

Parkbucht
(z.B. Griinflache,
Gehweg,
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Langsparker in Parkbuchten

Befinden sich in Fahrtrichtung am Ende Parkplatze, die mit einer Ladeeinrichtung ausgestattet sind, weitere
baulich angelegte Parkplatze, muss die Anzahl der Parkplatze, die mit einer Ladeeinrichtung ausgestattet

sind, beschildert werden.
I -

L] L]
wahrend des
Ladevorgangs

28 X Std.

Fir Einbahnstralken sind die selben Regeln gliltig. Zu beachten ist stets die Fahrtrichtung.

Hinweis: Hier werden schematische Zeichnungen dargestellt, die beispielhaft den Einsatz von Beschilderung darstellen sollen.



4  Beschilderung
Beispiel: Langsparker auf der Fahrbahn

Liegen die Parkplatze, die mit einer Ladeeinrichtung ausgestattet sind, auf der
Fahrbahn und enden in Fahrtrichtung vor einer Kreuzungen/Einmindungen,

die 5 Meter zu den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten bzw. bei
baulichen Radwegen 8 Meter entfernt sind, kann auf eine
Beschilderung flr das Ende der Parkplatze verzichtet werden.

Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m

Bodenmarkierung/Piktogramm
Lelektrisch betriebene Fahrzeuge®

Fahrbahn
H o |
H o |
Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m
-
Bodenmarkierung/Piktogramm
welektrisch betriebene Fahrzeuge* [] []

Hinweis: Hier werden schematische Zeichnungen dargestellt, die beispielhaft den Einsatz von Beschilderung darstellen sollen.



4  Beschilderung

Beispiel: Langsparker auf der Fahrbahn in Einbahnstraléen

Bei Einbahnstralken erfolgt eine Beschilderung entsprechend unter Achtung der Fahrtrichtung.

ageJisuyequiy

& —-—--

I

Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m

H H [3Z¥8Md ¢
I |  wm )
Bodenmarkierung/ PISX B¢
M Piktogramm N —_—
Lelektrisch betriebene SBuehaanope
Fahrzeuge* a_a
€~
I Fahrbahn I
H o |
H o |
Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m
i a a |
Bodenmarkierung/
Piktogramm
Lelektrisch betriebene
H Fahrzeuge* H

Hinweis: Hier werden schematische Zeichnungen dargestellt, die beispielhaft den Einsatz von Beschilderung darstellen sollen.



4

Beschilderung

Beispiel: Langsparker auf der Fahrbahn vor Grundstuckszufahrten

Liegen die Parkplatze, die mit einer Ladeeinrichtung ausgestattet sind, auf der Fahrbahn und enden in Fahrtrichtung an
einer Grundstlickszufahrt oder Parkliicke bzw. folgen im weiteren Stralenverlauf weitere Parkplatze auf der Fahrbahn

in selber Fahrtrichtung, ist eine Beschilderung mit der Anzahl der vorgesehenen Parkplatze, die mit einer
Ladeeinrichtung ausgestattet sind, notwendig.

Hinweis: Hier werden schematische Zeichnungen dargestellt, die beispielhaft den Einsatz von Beschilderung darstellen sollen.

Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m

Bodenmarkierung/Piktogramm

Lelektrisch betriebene Fahrzeuge*

Fahrbahn

Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m

Bodenmarkierung/Piktogramm

selektrisch betriebene Fahrzeuge*
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Stadt Freiburg im Breisgau Leitfaden zur Standortplanung von o6ffentlichen Ladeeinrichtungen in Freiburg

5 Markierungs- und Beschilderungsplan
Beispielplan fur die Anforderungen eines Markierungs- und Beschilderungsplanes

Inhalte

e Bemaldung des Parkplatzbestands

e Bestandsbeschilderung und -Markierung

e  Genaue vermalte Position der Ladeeinrichtung(en) und aller Zusatzaufbauten (Hausanschlusskasten (HAK), Stahlpoller, etc.)
e Vermalite neue Beschilderung und Markierung/Piktogramme

o Darstellung der Ortlichkeit/Umgebung (StraRen, Hausnummern, Gebaude, evtl. Luftbild)

Zeichenerklarung:

bestehende Markierung

bestehende Markierung
entfernen

Markierung
NEU

geplante Ladeeinrichtung
MaRe 0,59/0,32 m

® NLN

Detailplan baulicher Parkstreifen:
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Bestand

580

Rundbordstein

Hinweis:
Die Bemaltung muss Bezug zu
Fixpunkten aufweisen!

Fur die vollstandige und richtige Darstellung in den Beschil-
derungsplanen ist alleine der*die Antragsteller*in verant-
wortlich. Unvollstandige oder fehlerhafte Plane werden an
den Antragsteller zur Uberarbeitung zuriickgegeben.

Dies verzogert das gesamte Genehmigungsverfahren zu

Lasten des*der Antragsteller*in. Es kann dann ggf. nicht Muster Stralke
sichergestellt werden, dass ein beantragter Standort zeitnah
MaRstab: Plan Nr.:

1 Ladeeinrichtung Standort

genehmigtund umgesetzt werden kann. Datum: | Bearbeiter: Zeichnung:

1:250 1




Stadt Freiburg im Breisgau Leitfaden zur Standortplanung von o6ffentlichen Ladeeinrichtungen in Freiburg

5 Markierungs- und Beschilderungsplan
Beispielplan fur die Anforderungen eines Markierungs- und Beschilderungsplanes

Inhalte

e Bemaldung des Parkplatzbestands

e Bestandsbeschilderung und -Markierung

e Genaue vermalte Position der Ladeeinrichtung(en) und aller Zusatzaufbauten (Hausanschlusskasten (HAK), Stahlpoller, etc.)
e Vermalite neue Beschilderung und Markierung/Piktogramme

e Darstellung der Ortlichkeit/Umgebung (StraRen, Hausnummern, Gebaude, evtl. Luftbild)

Zeichenerklarung:

bestehende Markierung

bestehende Markierung
entfernen

Markierung
NEU

geplante E-Ladestationen
MaRe 0,59/0,32 m

® NLA

Detailplan markierter Parkstreifen:

Schmalstrich (S) 0,12 m
Bodenmarkierung /
Piktogramm

L4elektrisch betriebene
Fahrzeuge”

5,80

Markierung

>0.30 Die Entwésserungsrinne (> 0,30 m) muR von Einbauten freigehalten werden.
=2V,
Stahlpoller —@

Hinweis:
Die Bemaltung muss Bezug zu
Fixpunkten aufweisen!

Fur die vollstandige und richtige Darstellung in den Beschil-
derungsplanen ist alleine der*die Antragsteller*in verant-
wortlich. Unvollstandige oder fehlerhafte Plane werden an
den Antragsteller zur Uberarbeitung zuriickgegeben.

Dies verzogert das gesamte Genehmigungsverfahren zu 1 LadeelanChtung Standort
Lasten des*der Antragsteller*in. Es kann dann ggf. nicht Muster Stralke
sichergestellt werden, dass ein beantragter Standort zeitnah

MaRstab: Plan Nr.:

genehmigtund umgesetzt werden kann. Datum: | Bearbeiter: Zeichnung:

1:250 1




6 Weiterhin zu beachten

Verkehrssicherung / Poller

Zum Schutz der Ladeeinrichtungen und aus Zwecken der Verkehrssicherung sind Ladeeinrichtungen

folgendermalfen zu sichern:

e Ladeeinrichtungen auf Gehwegen bendtigen keine weitere Sicherung

e Ladeeinrichtungen in Parkbuchten missen mit Pollern gesichert werden

e Ladeeinrichtungen auf der Fahrbahn bzw. auf markierten Parkplatzen muissen mit Pollern gesichert und mit einer
reflektierenden Folie beklebt werden.

e Beachten Sie fir die Einrichtung von Pollern das Merkblatt Poller. Das Einbetonieren von Pollern auf Flachen der
Stadt Freiburg ist unzulassig.

Leitungstrassierung

Ein Vorschlag fur die Trassierung der Stromleitungen muss dem Garten- und Tiefbauamt vorgelegt werden, bevor ein
Antrag auf Aufgrabungsgenehmigung gestellt wird. Leitungsverlegungen durch Grunflachen werden nur in
Ausnahmefallen genehmigt.

Ortschaften

Ist das Aufstellen von Ladeeinrichtungen in Ortschaften geplant, muss die zustandige Ortsverwaltung einbezogen
werden. Dies erfolgt durch das Garten- und Tiefbauamt. Folgende Stadtteile sind Ortschaften: Munzingen, Tiengen,
Opfingen, Waltershofen, Hochdorf, Lehen, Ebnet, Kappel.

Gesetzliche Bestimmungen
Unabhangig von diesem Dokument sind alle gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.

Stadtbild und Stadtgestaltung im 6ffentlichen Raum
Ladeeinrichtungen sind so zu gestalten, dass sich diese durch ein schlichtes Design dem Stadtbild unterordnen
und sich darin einfugen.

Ein schlichtes Design zeichnet sich insbesondere durch eine ruhige Formsprache sowie die Verwendung von
zurlickhaltenden Farben aus. Stark gesattigte, grelle und kontrastreiche Farben sind unzulassig.

Gut geeignet sind zurlickhaltende Farben wie insbesondere lichtgrau, hellgrau, anthrazit, dunkelgrau und die
Verwendung von matten Materialien und Stoffen.

Visuelle Gestaltungen, Muster und die Nutzung als Werbeanlagen werden abgelehnt. Als Ausnahme konnen auf einer
kleinen Flache Informationen fir die Benutzung der Ladeeinrichtung mit integrierter Firmenbezeichnung bzw. Logo auf
der Saule abgebildet sein. Beachten Sie hierzu zwingend den Leitfaden fur die Gestaltung von Ladeeinrichtungen des
Stadtplanungsamtes. Hausanschlusskasten sind von jeglicher Gestaltung zwingend freizuhalten.

Umweltschutz

Belange von Boden-, Larm- und Naturschutz sowie Wasserwirtschaft und Hochwassergefahren werden im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens durch die Stadt Freiburg gepruift.

-14 -



7.1 Systemskizze fur Querparker:

Ladeeinrichtung inkl. Anfahrschutz ,,im Gehweg" integriert

7.1.1 Querparker ohne Pkw-Uberhang, das Fahrzeug darf nicht in den Gehweg hineinragen

A
K
min. 290 ~ Gehweg
Al
A
S| &’ | &
™~
Lo s u s u
min. 200 090 5,20 Parken
Gehweg '
Verbleibende Restgehwegbreite min. 2m bei installierter Ladeeinrichtung - 2,65 a 2.65 B

7.1.2 Querparker mit Pkw-Uberhang, das Fahrzeug darf in den Gehweg hineinragen

A
min. 3,30 = chwe
‘-'/'\'-; oo e
|;‘_!£ | E— J——
A
min. 200 130 450 Parken |
Gehweg Y

Verbleibende Restgehwegbreite min. 2m bei installierter Ladeeinrichtung

<
-

»
o

2,65

-
-

»
o

2,65

7.1.3 Querparker mit Pkw-Uberhang, das Fahrzeug darf in den Gehweg hineinragen.
Die Ladeeinrichtung inkl. Anfahrschutz ist im Gehweg zwischen den Fahrzeugen integriert.

H [ =)
min. 2.90 2- Gehweg
Al
A
3| = |
Lo
~=* [] [] [] []
min. 200 0,90 4,50 Parken !
Gehweg J
Verbleibende Restgehwegbreite min. 2m bei installierter Ladeeinrichtung unter der < |- >
Annahme das die Ladeeinrichtung eine Breite von 0,50 m hat und dass keine weiteren 3,00 3,00

Teile des Kabelmanagements in den Gehweg hineinragen. Sollte eine Leitungsfihrung

entlang der Ladeeinrichtung erfolgen, ist die Einhaltung zusatzlicher Sicherheitsabstdnde sicherzustellen.

Bei Aufstellung eines HAK ist die Restgehwegbreite von min. 2,50m einzuhalten.



7.1.1/7.1.3 Querparker, DC-Ladeeinrichtung ,im Gehweg" integriert

(inkL. Hausanschlusskasten (HAK) / Verteilerkasten)

0,60

i min. 2,00 1 09
| Restgehwegbreite
I
| I
| I
| I
| I
| I
- - |
A I
(R |
I I I
I I |
I I |
| |
Y _ I
|/ \| Aufmerksamkeitsfeld |
{ \ |
N \WI\\i \\I\

N
O 1

|

< %; Gehweg %
ol | o
o= AEE : Bl £
1] min 2,50 @l @
/ ) Restgehwegbreite
H |
Imm| ] 10,60
([T ]
N L] —
0,30 W
min. 2,00m
Abstand zw. den
Aufmerksamkeitsfelder
0,30
e sEEEEEEESl
L — Stahlpoller

Lelektrisch betriebene

Bodenmarkierung /
Piktogramm

Fahrzeuge®

Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m

Lt — Stahlpoller

Stahlpoller

Hinweis DC-Ladeeinrichtung:

Die Restgehwegbreite bei DC-Ladeeinrichtung von

min. 2,00 m ist nur ausreichend, wenn keine weiteren Teile
des Kabelmanagements in den Gehweg hineinragen oder
diesen einschranken.

Sollte eine Leitungsfiihrung entlang der Ladeeinrichtung
erfolgen, ist die Einhaltung zusatzlicher Sicherheitsabstéande
sicherzustellen.

Hinweis Barrierefreiheit:

Fur die barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung
muss vor oder hinter den Parkplatzen eine Zuwegung zum
Gehweg min. 1,50m (Bordsteinabsenkung min. 1,00m)
eingeplant werden wenn nicht in ausreichender Entfernung
(< 12m) eine Absenkung (z.B. Grundstiickszufahrt)
vorhandenist.

|
Fundament-DC-Ladeeinrichtung J
Mafe je nach Hersteller verschieden

HAK = Hausanschlusskasten / Verteilerkasten

Alle Malke in Meter / UnmaRstéblich

VPL 01/2026 Maurer/ Hilsenbeck

mln.0,20 Abstand zwischen Fundament-Stahlpoller
und Bordstein Vorderkante

Fundament-Stahlpoller
Betonsockel mit Bodenhiilse

Aufmerksamkeitsfeld
Kleinpflaster in
gebundener Bauweise;
Ausfiihrung: Spaltrau
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7.1.1/7.1.3 Querparker, AC-Ladeeinrichtung ,im Gehweg* integriert

Gehweg

Bordstein |
Rinne

0,30
G—LF ? L Ll
BEENEEEE
HELEEE
0,60 ) ﬁIF«‘I [ Jl_H— Stahlpoller
& )
Aufmerksamkeitsfeld ———¢ | J [N ]
C [T i — Stahlpoller
060 /e
[ 1
o I
0,30,
| L L]
I
I
| L[]
| , | |
(# min. 2,00 ,I\ 0,90
Restgeh breit
| estgehwegbreite T \IT
| | |
| | |
| | |
| l |
I I
I * I
I I
| Stahlpoller
I I
I I
I I
I I
| Aufmerksamkeitsfeld—| |
I
I

Fundament-AC-Ladeeinrichtung -
Mafe je nach Hersteller verschieden

Fundament-Stahlpoller
Betonsockel mit Bodenhulse

Alle Malke in Meter / UnmaRstéblich

VPL 01/2026 Maurer/ Hilsenbeck

é]_é)

Bodenmarkierung /

elektrisch betriebene

Piktogramm

Fahrzeuge®

Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m

Hinweis:

Die Restgehwegbreite von min. 2,00 m ist nur ausreichend,
wenn keine weiteren Teile des Kabelmanagements in den
Gehweg hineinragen oder diesen einschranken.

Sollte eine Leitungsfiihrung entlang der Ladeeinrichtung
erfolgen, ist die Einhaltung zusatzlicher Sicherheitsabstéande
sicherzustellen.

Hinweis Barrierefreiheit:

Fur die barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung
muss vor oder hinter den Parkplatzen eine Zuwegung zum
Gehweg min. 1,50m (Bordsteinabsenkung min. 1,00m)
eingeplant werden wenn nicht in ausreichender Entfernung
(< 12m) eine Absenkung (z.B. Grundstlickszufahrt)
vorhandenist.

2 (0,20 Abstand Fundament-Stahlpoller

zur Bordstein Vorderkante

] Aufmerksamkeitsfeld

Kleinpflaster in
gebundener Bauweise;
Ausfiihrung: Spaltrau
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7.2 Systemskizze fur Querparker:

Ladeeinrichtung inkl. Anfahrschutz ,,auf Parkflache" integriert

7.2.1 Querparker / Schrigaufstellung ohne Pkw-Uberhang,
das Fahrzeug darf nicht in den Gehweg hineinragen

|

kleiner 2,90 5,20 Parken
Gehweg

Schrigaufstellung / Schragparker:
Abhangig vom Aufstellwinkel, MaRe in Absprache mit GuT

7.2.2 Querparker mit Pkw-Uberhang, das Fahrzeug darf in den Gehweg hineinragen

|

min. 290 Gehweg 4,50 Parken

Hinweis Barrierefreiheit :

Fur die barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung muss vor oder hinter den
Parkplatzen eine Zuwegung zum Gehweg min. 1,50m (Bordsteinabsenkung min.1,00m)
eingeplant werden wenn nicht in ausreichender Entfernung (< 12m) eine Absenkung
(z.B. Grundstuickszufahrt) vorhanden ist.

7.2.3 Querparker mit Pkw-Uberhang, das Fahrzeug darf in den Gehweg hineinragen.

Restgehwegbreite zwischen HAK und Pkw min. 2,50 m

min. 2,50

Gehweg 4,50 Parken

Verbleibende Restgehwegbreite min. 2,50m bei installierter HAK

K
o~ Gehweg
Vv
A )
S| = =Y
Lo s =8 ° ° s 8
Aufstell-
flache
|/
2,65 185 2,65
A
=)
2 Gehweg
Nl
Ié_E; J— ]
A
CHAKT]
° °
2| —
o
= s . ° of ® ®
Aufstell-
| flache
2,65 185 2,65
|HAK|
A
= Gehweg
o~
A
Aufstell-
flache
2| —
Lo
= s 8 ® ® s 8
|/
2,65 185 2,65
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7.2.1 Querparker / Schragaufstellung AC-Ladeeinrichtung ,auf Parkflache" integriert
g A
Aufstellbereich Ladeeinrichtung , g .
,barrierefreie Bedienung Uber die =T %
Fahrbahn oder Gehweg méglich® ofl = Bodenmarkierung /
Sl S Piktogramm o
3 2 »elektrisch betriebene ITe)
sl = Fahrzeuge* o
T =
— Q
3
| D
2|
S| 5 Markierung
s = Schmalstrich (S) 0,12 m
o | <
> =]
S|| E
§ Stahlpoller—@
3 I
c A (0]
ofl o Fundament S
gl & 8 2
2l 23
S B -
x = <
?
: kleiner 2,90 m X =§ Stahlpoller —@
"4 . N E
Restgehwegbreite I ——_igi—oe
]| 8
C
S
Z
S5
I L0
©-\
N
=
5
S| &
Gehweg S = |
Hinweis Barrierefreiheit :
Fir die barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung
muss vor oder hinter den Parkplatzen eine Zuwegung zum
Gehweg min. 1,50m (Bordsteinabsenkung min. 1,00m)
eingeplant werden wenn nicht in ausreichender
Entfernung (< 12m) eine Absenkung (z.B. Grundstucks-
zufahrt) vorhanden ist.
()
Stahlpoller

Fundament-Stahlpoller
Betonsockel mit Bodenhiilse

Fundament-Ladeeinrichtung
Mafe je nach Hersteller verschieden

Alle Malke in Meter / UnmaRstéblich 1 9

VPL 01/2026 Maurer/ Hilsenbeck



7.2.2 Querparker / Schragaufstellung DC-Ladeeinrichtung und HAK ,,auf Parkflache" integriert.

Aufstellbereich Ladeeinrichtung
(bei Hausanschlusskasten (HAK) / —
Verteilerkasten ,auf Parkflache").

Bodenmarkierung /

Lbarrierefreie Bedienung nur tber Piktogramm
die Fahrbahn méglich® Lelektrisch betriebene ©
Fahrzeuge* o
Markierung

Schmalstrich (S) 0,12 m

Stahlpoller —@

I

Fundament

1,85

Aufstellflache

1,85
bei Integrieren HAK
im Parkstreifen

(@) Stahlpoller —@
i 0,30

Die Entwéasserungsrinne (> 0,30 m) mul3 von Einbauten freigehalten werden.

Restgehwegbreite
22,50 ohne Pkw-Uberhang l)

®
Restgehwegbreite
22,90 bei Pkw-Uberhang
1 o)
©-\
N
c
5
ol o
gl £
Gehweg 8l & ]
Hinweis HAK:

HAK auf dem Parkstreifen Integriert, muf die Infrastruktur
Flache 1,85 m breit sein.

Eine barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung ist
dann nur von der StraRenseite moglich.

Hinweis Barrierefreiheit :
Fir die barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung
muss vor oder hinter den Parkplatzen eine Zuwegung zum
Gehweg min. 1,50m (Bordsteinabsenkung min. 1,00m)
eingeplant werden wenn nicht in ausreichender
Entfernung (< 12m) eine Absenkung
(z.B. Grundstlickszufahrt) vorhanden ist.

Stahlpoller

Fundament-Stahlpoller
Betonsockel mit Bodenhiilse

HAK = Hausanschlusskasten / Verteilerkasten

Fundament-Ladeeinrichtung
Mafe je nach Hersteller verschieden

Alle Malke in Meter / UnmaRstéblich
VPL 01/2026 Maurer/Hilsenbeck - 20 =



7.2.3 Querparker / Schragaufstellung DC-Ladeeinrichtung ,,auf Parkflache" integriert.
(Hausanschlusskasten (HAK) / Verteilerkasten im Gehweg integriert)

Aufstellbereich Ladeeinrichtung

(bei Hausanschlusskasten (HAK) /
Verteilerkasten ,im Gehweg").
,barrierefreie Bedienung tiber die Fahrbahn
oder Gehweg moglich*

Bodenmarkierung /
Piktogramm
Lelektrisch betriebene
Fahrzeuge*

2,65

I Hochbordstein I

Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m

L JC T

m
mEE
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]
EEENE

o

D

o

Ubergangsstein

Stahlpoller —@

I

[ —— Aufmerksamkeitsfeld
1 |

\
L

Fundament

K
]
C

Restgehwegbreite
>2,50 ohne Pkw-Uberhang

1,85

Aufstellflache

Restgehwegbreite
2’90 bei Pkw-Uberhang

Rundbgrdstein

H
I
L

L]
)
ENERR RN

K
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I

Stahlpoller —@
0,30

2,50

Die Entwéasserungsrinne (> 0,30 m) mul3 von Einbauten freigehalten werden.

0,60

1]
]

Ubergangsstein

|

2,65

Gehweg

[ Bordstein
Rinne

Hinweis HAK:
Die Restgehwegbreite von min. 2,50m bei
Aufstellung eines HAK ist einzuhalten.

I

I

I

I

I
Restgehwegbreite |

2 2’50 ohne Pkw-Uberhang ?

Restgehwegbreite
2 2’90 bei Pkw-Uberhang

|
|
¢
|

Stahlpoller

HAK

Fundament-Stahlpoller
Betonsockel mit Bodenhiilse

HAK = Hausanschlusskasten / Verteilerkasten
Fundament-Ladeeinrichtung

Mafe je nach Hersteller verschieden

Alle MaRe in Meter / UnmaRstablich _ 21 B
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7.3 Systemskizze fur Langsparker:
Ladeeinrichtung inkl. Anfahrschutz

7.3.1 Ladeeinrichtung inkl. Anfahrschutz ,,im Gehweg“ integriert
bei Parkbuchten oder Markierte Langsparker auf der Fahrbahn

-

min. 2,90

Gehweg

A

.@.

2,80 2,80

| >200 || =290

min. 2,00 Gehweg 0,90 > 2,00 Parken

Verbleibende Restgehwegbreite min. 2m bei installierter Ladeeinrichtung
Lange 5,80 Meter, Tiefe nach Bestand (min. 2,00 Meter, bei Neubau min. 2,15 Meter)

7.3.2 Ladeeinrichtung inkl. Anfahrschutz ,,auf Parkflache" integriert
bei Parkbuchten oder Markierte Langsparker auf der Fahrbahn

A
o
Lo
o~ Gehweg
A\ Aufstellflache
f A
=
[(—1 » »
| o~ ) )
Al
| V [ ] »

min. 2,50 Gehweg > 2,00 Parken - 5.80 - <1_35 580

Verbleibende Restgehwegbreite min. 2m bei installierter Ladeeinrichtung
Lange 5,80 Meter, Tiefe nach Bestand (min. 2,00 Meter, bei Neubau min. 2,15 Meter) Fahrbahnrestbreite min. 3,80 Meter

7.3.3 Ladeeinrichtung inkl. Anfahrschutz ,auf Parkflache” integriert
bei Parkbuchten oder Markierte Langsparker auf der Fahrbahn

»
>

Gehweg
Aufstellflache -

4 o )
i i Y " :: g

min. 2,50 Gehweg = 2,00 Parken 580 <1,85 ] 5,80

| >250

»
\

2,00

A
y
A
y

Aufstellflache der Ladeeinrichtungen und Hausanschlusskasten (HAK) (teilweise Zahleranschlusssaule o.4. genannt)

. Die Aufstellfladchen Breit bei Langsparker flr die Ladeeinrichtungen betragt 1,85 Meter (barrierefreie Bedienung maglich), eine
Ladeeinrichtungen ohne Aufstellflache fir den Nutzer/Bedienflache ist nur erlaubt, wenn die Verkehrsmenge in der Spitzenstunde unter
150 Kfz/h liegt und die tagliche Verkehrsstéarke an Werktagen (DTVw) unter 1600 Fahrzeuge fallt.

° Uber die Lage des HAK ist individuell zu entscheiden. Wenn méglich sollte dieser analog zur Lades&ule auf dem Parkplatz platziert werden.

. Bei Aufstellung eines HAK im Gehweg ist die Restgehwegbreite von min. 2,50m einzuhalten.
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7.3.1 DC-Ladeeinrichtung ,im Gehweg* integriert
(inkl. Hausanschlusskasten (HAK) / Verteilerkasten)

Aufmerksamkeitsfeld

0,30

Il
L

0,60

Bordstein |

HENN
(e
min. 2,00 - -

Restgehwegbreite

[
!

min. 2,00m

Abstand zw. den
Aufmerksamkeitsfelder

0,30
Y

LY
IR
OO0 |0.60
IEEMEE
IEEEEE
| [ L]
jDD— Aufmerksamkeitsfeld

[ )]
(] ] ]

min. 2,50

o

HAK

[ )]
IR
]
inEan.
]@D%%D
IRNEEE
0]
0,30

Restgehwegbreite

0,60

Gehweg

Hinweis Restgehwegbreite:

Die Restgehwegbreite von min. 2,00m ist nur ausreichend, wenn keine weiteren Teile des Kabelmanagements in den Gehweg hineinragen oder
diesen einschranken. Sollte eine Leitungsfiihrung entlang der Ladeeinrichtung erfolgen, ist die Einhaltung zusatzlicher Sicherheitsabstande

Rinne

Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m

Bodenmarkierung /J
Piktogramm

welektrisch betriebene

Fahrzeuge*

sicherzustellen. Bei Aufstellung eines HAK ist die Restgehwegbreite von min. 2,50m einzuhalten.

Hinweis Barrierefreiheit :

Fur die barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung muss vor oder hinter den Parkpldtzen eine Zuwegung zum Gehweg min. 1,50m (Bordsteinab-
senkung min. 1,00m) eingeplant werden wenn nicht in ausreichender Entfernung (< 12m) eine Absenkung (z.B. Grundstlickszufahrt) vorhanden ist.

Alle Malke in Meter / UnmaRstéblich

VPL 01/2026 Maurer/ Hilsenbeck
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7.3.1 AC-Ladeeinrichtung ,,im Gehweg“ integriert

Verbleibende Restgehwegbreite min. 2,0m bei installierter Ladeeinrichtung

Aufmerksamkeitsfeld
0’30 | | Bodenmarkierung /
Piktogramm
o D Lelektrisch betriebene

Fahrzeuge*

Bordstein |
Rinne

0,60 | __}— Stahlpoller

Markierung
%/,/ Stahlpoller Schmalstrich (S) 0,12 m

[
0,60] (L1

(& S D
min. 2,00 0,907
Restgehwegbreite
Gehweg
min. 2,00 0,90

Hinweis Restgehwegbreite:

Die Restgehwegbreite von min. 2,00 m ist nur
ausreichend, wenn keine weiteren Teile des
Kabelmanagements in den Gehweg hineinragen oder
diesen einschranken. Sollte eine Leitungsfiihrung entlang
der Ladeeinrichtung erfolgen, ist die Einhaltung

0D
Restgehwegbreite T ?
| |
| |
| |
I
I
: zusatzlicher Sicherheitsabstdande sicherzustellen.

Stahlpoller

Hinweis Barrierefreiheit :
Fur die barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung
muss vor oder hinter den Parkplatzen eine Zuwegung zum
Gehweg min. 1,50m (Bordsteinabsenkung min. 1,00m)
eingeplant werden wenn nicht in ausreichender

Aufmerksamkeitsfeld Entfernung'(< 12m)-eine Absenkung (z.B. Grundstiicks-

—| zufahrt) vorhanden ist.
Fundament-Ladeeinrichtung - = (0,20 Abstand Fundament-Stahlpoller
Male je nach Hersteller verschieden zur Bordstein Vorderkante

Fundament-Stahlpoller

Betonsockel mit Bodenhiilse Auf_mel’ksamkeitsfeld
B Kleinpflaster in

gebundener Bauweise;
B Ausflihrung: Spaltrau

Alle Malke in Meter / UnmaRstéblich 24
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7.3.2 DC-Ladeeinrichtung ,,auf Parkflache" integriert
(Hausanschlusskasten (HAK) / Verteilerkasten im Gehweg integriert)

nEa
[ 1]
([
L ]
(LI

mammas
il |

o LLLL@uuuhBB@ o
ol (L] e rrieyryr e
S ] PDDDDE DD@%DDDDE S
0,60 ° 0,60
Gehweg Q -‘%
ole €
0ls 3
Q| © X
.| 3 )
Elg &
Elg 2
o
Hochbordstein | | |
[ I I e I I &1 1
Rinne Die Entwéasserungsrinne (> 0,30 m) mul3 von Einbauten freigehalten werden.
A
r Fundament Ladeeinrichtung
Stahlpoller
2,15
0,30 0,30
’ ’ Bodenmarkierung /
1 ,00 1 ,00 Piktogramm
Lelektrisch betriebene
Fahrzeuge*

1,85

Aufstellflache

0,30 0,30

Stahlpoller

Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m

Bedienelemente der Ladeeinrichtung

| je nach Hersteller verschieden

Bordstein

Fundament-Ladeeinrichtung
MaRe je nach Hersteller verschieden

Hinweis Barrierefreiheit :

Fundament-Stahlpoller
Betonsockel mit Bodenhiilse

Fur die barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung muss vor oder hinter den Parkplatzen eine Zuwegung zum Gehweg min. 1,50m
(Bordsteinabsenkung min. 1,00m) eingeplant werden wenn nicht in ausreichender Entfernung (< 12m) eine Absenkung (z.B. Grundstlckszufahrt)

vorhanden ist.

HAK = Hausanschlusskasten / Verteilerkasten
Alle MaRe in Meter / UnmaRstablich

VPL 01/2026 Maurer/ Hilsenbeck
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7.3.2 AC-Ladeeinrichtung ,,auf Parkflache* integriert

Gehweg

! Hochbordstein | | | | |

\
Rinne Die Entwéasserungsrinne (> 0,30 m) mul3 von Einbauten freigehalten werden.
r Fundament Ladeeinrichtung
Stahlpoller
215 ‘ ‘ )
S
0,30 0,30 _
Bodenmarkierung /
1 ,00 1 :OO Piktogramm
Lelektrisch betriebene
Fahrzeuge* .

Markierung
Schmalstrich (S) 0,12 m

1,85

Aufstellflache

| Bedienelemente der Ladeeinrichtung |
je nach Hersteller verschieden

0,30 0,30

4

Stahlpoller

Bordstein

A\ Fundament-Stahlpoller
il — Betonsockel mit Bodenhiilse

Fundament-Ladeeinrichtung
Mafe je nach Hersteller verschieden

Hinweis Barrierefreiheit:

Fur die barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung muss vor oder hinter den Parkplatzen eine Zuwegung zum Gehweg min. 1,50m
(Bordsteinabsenkung min. 1,00m) eingeplant werden wenn nicht in ausreichender Entfernung (< 12m) eine Absenkung (z.B. Grundstlickszufahrt)
vorhanden ist.
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7.3.2 AC-Ladeeinrichtung ,,auf Parkflache" integriert

Gehweg
min. 1,00
© )
[ Hochbordstein | Ubergangsstein Rundbordstein Ubergangsstein | Hochbordstein | |
[ I I I 1
\
Rinne Die Entwasserungsrinne (> 0,30 m) mufd von Einbauten freigehalten werden.
min. 1,00
Stahlpoller
215 )
r Fundament S
1,00
0,50 O

Markierung
1.85 Schmalstrich (S) 0,12 m

Aufstellflache

Bedienelemente der Ladeeinrichtung
je nach Hersteller verschieden

Stahlpoller

Bordstein

[ 1]
Fundament-AC-Ladeeinrichtung Fundament-Stahlpoller
Male je nach Hersteller verschieden Betonsockel mit Bodenhulse

Hinweis Barrierefreiheit :

Fir die barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung muss vor oder hinter den Parkplatzen eine Zuwegung zum Gehweg min. 1,50m (Bordstein-
absenkung min. 1,00m) eingeplant werden wenn nicht in ausreichender Entfernung (< 12m) eine Absenkung (z.B. Grundsttickszufahrt) vorhanden.
Barrierefreie Bedienung der Ladeeinrichtung von Rollstuhlfahrern Giber die Fahrbahn oder Gehweg mdglich.
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7.3.3 DC-Ladeeinrichtung und HAK ,,auf Parkflache" integriert nur bei < 150 Kfz/hsph

Nur méglich wenn die Verkehrsmenge in der Spitzenstunde unter 150 Kfz/h liegt bzw. der DTVw unter 1600 Fahrzeuge fallt

Gehweg

| Hochbordstein | | |
T = T T T T 1

Rinne Die Entwésserungsrinne (> 0,30 m) mul3 von Einbauten freigehalten werden.

0,50

— 1,10
HAK

0,30 0,30

Ladeeinrichtung
Ji_m Fundament

0,30 0,30

D
0,30 0,30
1,85

Aufstellflache

Bedienelemente der Ladeeinrichtung
je nach Hersteller verschieden

Stahlpoller

Bordstein

Fundament-Stahlpoller
Betonsockel mit Bodenhiilse

Hinweis zur Einrichtung einer Ladeeinrichtung:

Ladeeinrichtung ohne Aufstellflache fir den Nutzer/Bedienflache ist nur erlaubt, wenn die Verkehrsmenge in der Spitzenstunde unter 150 Kfz/h liegt
und die tagliche Verkehrsstarke an Werktagen (DTVw) unter 1600 Fahrzeuge fallt, basierend auf den Richtlinien fur die Anlage von Stadtstraflsen
RASt 06 Richtlinien (Abbildung 5.2.1 fir Wohnwege).

Hinweis Barrierefreiheit :

Fir die barrierefreie Erreichbarkeit der Ladeeinrichtung muss vor oder hinter den Parkplatzen eine Zuwegung zum Gehweg min. 1,50m
(Bordsteinabsenkung min. 1,00m) eingeplant werden wenn nicht in ausreichender Entfernung (< 12m) eine Absenkung (z.B. Grundstlickszufahrt)
vorhanden ist.

HAK = Hausanschlusskasten / Verteilerkasten

Alle Malke in Meter / UnmaRstéblich
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8.1 Stahlpoller

Stahlpoller flir Anfahrschutz von Ladeeinrichtungen, Hausanschlusskasten (HAK), Verteilerkasten

*  Material: verzinktem Stahl

*  Gesamtlange: 1200 mm

e Durchmesser: 60,3 mm - 100 mm
«  Wandstarke: 2,9 mm

»  Stahlpoller mit Deckel verschlossen

» Reflektierender Folie (rot / weifd / rot)
nach DIN 675250, Tab 3

« Reflektionsstreifen breite 15 cm
beginnen ca. 1 cm unterhalb der
Oberkante des Pollers.

MaRstab = 1:5/ alle MaRe in cm

VPL 01/2026 Maurer/ Hilsenbeck
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— 60,3 mm
@ 100mm
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Stadt Freiburg im Breisgau Leitfaden zur Standortplanung von &ffentlichen Ladeeinrichtungen in Freiburg

8.2 Fundament/ Betonsockel mit Bodenhiilse fiir Stahlpoller
Fundament fir Anfahrschutz von Ladeeinrichtungen, Hausanschlusskasten (HAK), Verteilerkasten

Bodenhllse

Fertigteilsockel

Fundamentverstarkung
(umlaufend min. 30 cm
hoch aus C12/15 (B15))
ist bei allen Standorten

anzubringen Ortbeton

20 30 20 |
70
G )
Betonsockel oben 20 x 20 cm
unten 30x30cm
Hbéhe 40 cm

Mit eingebauter Bodenhilse aus Grauguf}
Gewicht 4,9 kg komplett mit Gewindering und Klemmring

MaRstab = 1:5/ alle MaRe in cm
VPL 01/2026 Maurer / Hilsenbeck - 30 =



9 Haufigkeit der Ladeanschluss-Position

Bei 236 untersuchten Fahrzeugen

Beifahrerseite vorne: Beifahrerseite hinten:
11 /5% 86 /37%

Fahrzeugfront seitlich:
12 /5%

Fahrzeugfront mittig:
20/ 9%

Fahrerseite vorne: Fahrerseite hinten:
41/ 17% 65/ 28%

Quelle: ADAC e.V.

Unmal3stablich
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¥ Stadt Freiburg im Breisgau
Garten- und Tiefbauamt
Rathaus im Stihlinger
Fehrenbachallee 12
79106 Freiburg

freiburg.de/elektromobilitaet
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